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Vorwort. 

Die vorliegende Schrift bringt, obschon in sich abgeschlossen 
eine Durchführung und Ergänzung gewisser Gedankengänge meines 
Buches „Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und aus-
ländischen Rechts". Eine Fülle neuen Stoffes hat sich besonders 
durch die Entwicklung der französischen Rechtsprechung und 
Literatur seit dem Erscheinen des Buches angehäuft. Ich konnte 
in der vorliegenden Schrift aber auch manches nachtragen und vor 
allem die ausländische Literatur in weiterem Ausmaße und in den 
neuesten Auflagen benutzen. Während ich bei Abfassung des „Geldes" 
in den Jahren 1923 und 1924 genötigt war, das Material aus den 
verschiedensten Bibliotheken, und namentlich aus vielen kleinen 
und unvollkommenen Privatbüchereien mühsam zusammenzu-
tragen, standen mir jetzt die schönen Bücherbestände der beiden 
Schwesterinstitute für ausländisches und internationales Recht 
(Privatrecht und öffentliches Recht) zur Verfügung. Besonders 
die vortreffliche Amerikaabteilung des öffentlich-rechtlichen In-
stitutes ist mir von Nutzen gewesen und ermöglichte mir, die sonst 
so schwer zugängliche amerikanische Praxis in die Darstellung 
hineinzubeziehen. Im ganzen sind Judikatur und Literatur bis gegen 
Ende des Jahres 1927 benutzt worden. 

Herrn Dr. Prenzel, Referenten bei der Reichsbank, habe ich 
für eine Reihe wertvoller Auskünfte sehr zu danken. 

B e r l i n , im Januar 1928. N u ß b a u m 
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Einleitung. 

Die Frage, wie Gläubiger und Schuldner sich gegen Verän-
derungen des Geldwerts schützen können, hat durch die Stabili-
sierung der meisten durch Krieg und Inflation erschütterten Währun-
gen keineswegs an Bedeutung verloren. Sie bildet insbesondere für 
Kreditinstitute und Versicherungsgesellschaften sowie für die Kredit-
und Versicherungsnehmer, aber auch für die Erwerber von Schuld-
verschreibungen und für zahllose andere Interessenten einen Gegen-
stand dauernder Überlegung und Sorge. Denn einmal sind keineswegs 
alle Währungen als dauernd befestigt anzusehen. Schwankungen 
der Valuta e i n e s Landes berühren aber angesichts der weltwirt-
schaftlichen Verflechtungen regelmäßig auch Interessen der anderen 
Länder, und die Aufwärtsbewegungen, die sich im Stadium der 
Währungsgesundung einzustellen pflegen, können in dieser Hinsicht 
nicht minder gefährlich wirken als die Abwärtsbewegungen. Außer-
dem sind die weitaus meisten Länder in der Stabilisierung noch 
nicht bis zur Einlösbarkeit des Papiergeldes in Gold, sondern nur bis 
zur Aufrichtung einer „Goldkernwährung" gelangt.1) Bei den Gold-
kernwährungen sind jedoch die Normalgrenzen der Ausschläge des 
Wertpendels weiter voneinander entfernt als bei den echten Gold-
währungen. Wichtiger indessen als alle diese objektiven Momente 
ist die Sorge der Geldgeber vor neuen, heute noch nicht vorausseh-
baren Währungsänderungen. In den Vereinigten Staaten hat die 
verhältnismäßig geringfügige Entwertung des Dollars während des 

*) Innerhalb Europas sind zur Zeit nur die Noten der Bank of Eng-
land und der Schwedischen Reichsbank gegen Gold einlösbar, die englischen 
sogar nur mit einer Einschränkung (S. 34 Anm. 3). Die Noten der niederländi-
schen. Bank können auch gegen Silber eingelöst werden (Niederländisches 
Münzgesetz vom 28. Mai 1901 Art. 2 und 5 sowie Gesetz über die Noten der 
Niederländischen Bank vom 18. Juli 1904). Der sogenannte Ubergang der 
Niederlande zur Goldwährung hatte nur devisenpolitischen Charakter. Er 
bedeutete in der Hauptsache die Aufhebung des Goldausfuhrverbotes und 
die Bereitschaft der Niederländischen B a n k zur Goldabgabe an das 
Ausland (Erklärung des niederländischen Finanzministers Colijn in der 
Zweiten Kammer am 28. April 1925). 
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Bürgerkrieges der 6oer Jahre *) zur Folge gehabt, daß bis zum heutigen 
Tage langfristige amerikanische Kreditverträge ganz überwiegend 
mit Goldklauseln abgeschlossen werden. Um wieviel nachhaltiger 
wird sich der Eindruck auswirken müssen, den die Währungszer-
rüttung des Weltkrieges in der empfindlichen Seele des Kapitalisten 
zurückgelassen hat. Die heute lebende Generation wird von der 
Gewohnheit, bei langfristigen Verträgen Sicherungen gegen Geld-
wertschwankungen zu suchen, sicherlich nicht mehr frei werden. 
Das gilt insbesondere für internationale Kreditgeschäfte in weitestem 
Sinne. 

Man hat mancherlei Klauseln erfunden, die dem Schutz gegen 
Veränderungen des Geldwerts dienen sollen. Bevor wir die Abreden 
im einzelnen auf ihre rechtlichen Wirkungen, ihre Vorteile und Nach-
teile prüfen, ist es jedoch erforderlich, die rechtlichen und gesetz-
politischen Bedenken zu erörtern, die den Abreden g r u n d s ä t z -
l i c h entgegenstehen. Zu einer solchen allgemeinen Untersuchung 
bedürfen wir eines zusammenfassenden Ausdrucks. Die Bezeichnung 
„Schwankungsklausel", die in der Praxis gelegentlich verwendet 
wird, ist zwar kurz, aber sie trifft gar zu wenig den Sinn3). Wir wollen 
in Ermangelung eines besseren Ausdrucks von „Valutaschutzklauseln" 
(Valuta im Sinne von Wert einer der Währung nach bestimmten 
Geldart) oder kurz von „Schutzklauseln" sprechen. 

Vgl. mein „Geld in Theorie und Praxis des deutschen und ausländischen 

Rechts" — im Folgenden zitiert „Geld" — 133. 
a) Der Ausdruck „Aufwertungsklausel" ( S e d l a c e k . Zeitschr. f. Ost-

recht 1927, 346) empfiehlt sich schon deshalb nicht, weil der Grundgedanke 

der Aufwertung dem der hier fraglichen Abreden entgegengesetzt ist. Denn 

diese Abreden setzen gerade die Geltung des nominalistischen Grundsatzes 

voraus. Der Ausdruck trifft allerdings die Sache auch sonst nicht. 


